
Partizipation und 
Beschwerdemanagement 
Konzept des Trägers Balance Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH Bremen/Delmenhorst

balance
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

balance
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





Von

BALANCE Kinder-, Jugend- und 

 Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH

Außer der Schleifmühle 84

28203 Bremen

Ab 01.03.2017: Nordstr. 311, 28217 Bremen

Tel. 0421/ 64 92 27 48

Fax 0421/ 64 92 27 49

e-mail: info@diebalancefinden.de

e-mail: balance.ug@t-online.de

www.DieBalanceFinden.de

BALANCE Kinder-, Jugend- und 

 Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH

Düsternortstr. 81

27755 Delmenhorst

Tel. 04221/ 983 34 34

Fax 04221/ 983 33 67

Partizipation und 
Beschwerdemanagement
Konzept des Trägers Balance Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe/Erziehungsbeistand GmbH Bremen/Delmenhorst





Gliederung

1. Vorbemerkung

2. Kriterien für eine gelingende Partizipation

 2.1 Rechtliche Grundlagen

 2.2 Haltungen und methodische Ansätze

 2.3 Handlungsfelder im Beteiligungsprozess 

  2.3.1 Handlungsfelder für Kinder- und Jugendliche

  2.3.2 Handlungsfelder für Eltern

 2.4 Evaluation: Meilensteine der Entwicklung einer partizipatorischen Haltung

3. Beschwerdemanagement

 3.1 Vorbemerkung

 3.2 Worüber kann man sich beschweren?

 3.3 Beschwerdewege

 3.4 Bearbeitung und Abläufe

  3.4.1 Wo kann man sich beschweren?

   - Trägerinterne Beschwerdewege

   - Externer Beschwerdeweg

  3.4.2 Wie werden die Beschwerden bearbeitet?

  3.4.3  Umgang mit Beschwerden und den Beschwerdegebenden

4. Dokumentation und Evaluation

5. Anhang 

 Auszug aus dem „Handlungskonzept Partizipation in der stationären Kinder- 

und Jugendhilfe” vom Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flücht-

linge e.V., S. 62-71 

 

 Formular für Beschwerden

 

 Dokumentationsbogen für Beschwerden

4

5

5

7

10

10

10

11

11

11

12

12

12

12

12

13

13

14

14

15

15

26

27



4

1. Vorbemerkung

In Deutschland ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein „Baustein von 

Qualitätsentwicklung” und damit ein für alle Felder der Kinder- und Jugendhilfe 

unverzichtbares Qualitätsmerkmal. 

Obwohl das Thema Beteiligung in allen Arbeitsfeldern der Erziehung und Bildung 

wichtig ist und als selbstverständlich erscheint, weist die Umsetzung im pädagogi-

schen Alltag der Erzieherischen Hilfen noch einen hohen Entwicklungsbedarf auf.

Der Kinder- und Jugendhilfeträger Balance GmbH hat sich zur Aufgabe gemacht, 

im Rahmen seiner Handlungsfelder im ambulanten, teilstationären und stationären 

Bereich den partizipatorischen Ansatz als qualitativen Standard regelhaft zur An-

wendung zu bringen und damit die Rechte der Kinder- und Jugendlichen sowie der 

Familien zu stärken. 

In einem zweitätigen Fachforum am 16./17. Februar 2017 haben sich Geschäfts-

führung sowie Teamleitungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Trägers 

mit der Thematik intensiv auseinandergesetzt und Bausteine für ein Partizipations- 

und  Beschwerdemanagementkonzept entwickelt. Das auf den Ergebnissen der 

Fachtagung entwickelte Konzept ist Grundlage für die Arbeit der Mitarbeiter/-innen 

des Trägers mit den Familien und jungen Menschen und soll innerbetrieblich die 

Beteiligungsprozesse stärken. Da partizipationsfördende Beratung und Begleitung 

von jungen Menschen und deren Familien ein Prozess ist, der einer ständigen Wei-

terentwicklung unterliegt, soll das Konzept regelmäßig überprüft und ggf. nachjustiert 

werden. 
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2. Kriterien für eine gelingende Partizipation 

2.1. Rechtliche Grundlagen
 

Die gesetzlichen Grundlagen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Ent-

scheidungen, sind nachfolgend in Kürze zusammengefasst.

 

a) Bürgerliches Gesetzbuch, BGB §1:

•	 „Die	Rechtsfähigkeit	des	Menschen	beginnt	mit	der	Vollendung	der	Geburt.”

b) Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, GG: 

•	 Artikel	 2,	Abschnitt	 1:	 „Jeder	 hat	 das	Recht	 auf	 die	 freie	Entfaltung	 seiner	

 Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt …”

•	 Artikel	2,	Abschnitt	2:	„Jeder	hat	das	Recht	auf	Leben	und	körperliche	Unver-

sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.”

•	 Artikel	3,	Abschnitt	1:	„Alle	Menschen	sind	vor	dem	Gesetz	gleich.”

c) Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989 

( UN-Kinderrechtskonvention)

Das Abkommen wurde von der Bundesrepublik Deutschland 1992 ratifiziert. Insbe-

sondere wird Bezug genommen auf Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, in 

dem das Recht auf Berücksichtigung des Kindeswillens beschrieben ist. Im Einzelnen 

wird dazu ausgeführt:

•	 Die	Meinung	der	Kinder	muss	bei	allen	Angelegenheiten,	die	sie	betreffen,	ange-

messen berücksichtigt werden (Artikel 12.1)

•	 Kinder	haben	das	Recht	bei	Gerichts-	oder	Verwaltungsverfahren,	bei	denen	es	

um sie geht, gehört zu werden (Artikel 12.2)

•	 Kinder	haben	das	Recht,	sich	eine	eigene	Meinung	zu	bilden	und	diese	Meinung	

frei zu äußern (Artikel 13)

•	 Kinder	haben	das	Recht	auf	Gedanken-,	Gewissens-	und	Religionsfreiheit	(Artikel	14)

•	 Kinder	haben	das	Recht,	sich	mit	anderen	Kindern	zusammenzuschließen	und	

sich friedlich zu versammeln (Artikel 15)

Die Staaten, die die UN-Kinderrechtskonvention unterschreiben haben, haben sich 

auch verpflichtet, Kindern Zugang zu einer Vielfalt nationaler und internationaler 

Informationen zu ermöglichen – denn wer nicht weiß, worum es geht, kann auch 

nicht mitreden (Artikel 17)
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d) Das Sozialgesetzbuch Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (KJHG)

Mit dem Inkrafttreten des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) wurde eine weit-

reichende gesetzliche Verankerung der Beteiligung von Erwachsenen, Kindern und 

Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe sichergestellt. 

•	 In	§ 1 Abs. 1 wird das Recht auf Förderung der Entwicklung des jungen Menschen 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit benannt.

 Im Einzelnen heißt es: 

 „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.”

•	 In	§ 8 SGB VIII wird die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wie folgt 

 geregelt:

 (1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 

geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 

dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht  

 hinzuweisen. 

 (2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der 

Erziehung und Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.

 (3) Kinder und Jugendliche können ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten 

beraten werden, wenn die Beratung aufgrund einer Not- und Konfliktlage erfor-

derlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten 

der Beratungszweck vereitelt würde.

•	 In	den	§§ 36, 37 SGB VIII sind die Beteiligungsrechte der Personensorgeberech-

tigten / Eltern bei der Hilfeplanung und bei der Ausgestaltung der Hilfe verankert. 

Insbesondere im stationären Kontext kommt § 37 SGB VIII eine besondere 

 Bedeutung zu.

e) Beteiligungsrechte nach § 45 SGB VIII¹ 

Durch das Bundeskinderschutzgesetz ist in § 45 SGB VIII eine neue Anspruchs-

voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einrichtungen der 

 stationären Jugendhilfe normiert worden. Nach § 45 Abs. 2 S. 2 Ziff. 3 SGB VIII ist 

die Erlaubnis in der Regel zu erteilen, wenn „zur Sicherung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie 

Möglichkeiten der Beschwerde Anwendung finden”. Damit folgt das Gesetz einer 

Forderung des „Runden Tischs sexueller Kindesmissbrauchs”, der Regelungen 

zum Schutz von Kindern und Jugendlichen für erforderlich hielt, um deren Schutz in 

Einrichtungen der Jugendhilfe zu verbessern.

¹ Siehe Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Schimke: Exkurs: Rechtfragen der Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen bei der 
Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII und der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII
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2.2 Haltungen und methodische Ansätze

Um Zugang zu Information über seine Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten zu erlan-

gen und sich altersangemessen und wirksam beteiligen zu können, brauchen Kinder 

die Unterstützung und Begleitung durch Erziehungsverantwortliche und Fachkräfte, 

die ihre Entwicklung mit emanzipatorischem Interesse und Wohlwollen fördern. Um 

dieses zu ermöglichen, bedarf es entsprechender Prämissen und  Haltungen in den 

Arbeitsfeldern.

Beteiligung ist gewollt und wird von den Fachkräften und von der Leitung 
unterstützt 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ausdrücklich gewünscht und wird 

vom Träger Balance GmbH aktiv unterstützt, gefördert und in die tägliche Arbeit 

eingebracht. Ziel ist es, für Beteiligungsprozesse verbindliche Regelungen zu schaf-

fen, so dass alle am Prozess Mitwirkenden in einem verlässlichen Rahmen agieren 

können. Eine Kultur der Beteiligung zu schaffen, endet nicht auf der Ebene der Arbeit 

mit den Klienten/-innen sondern Fachkräfte beim Träger müssen über die Möglich-

keiten und Befugnisse verfügen, die ihnen vorgetragenen Anliegen bzw. Missstände 

zu beseitigen sowie eingeforderte bzw. erwünschte Partizipationsmöglichkeiten zu 

eröffnen. In dieser Hinsicht bedeutet eine Kultur der Partizipation diese auch auf der 

Ebene	der	Mitarbeiter/-innen	und	der	Leitung	umzusetzen.	Nur	wenn	die	Möglichkeit	

besteht, dass sich die Mitarbeiter/-innen des Trägers wirksam und aktiv einbringen, 

können sie auch mit den Klienten/-innen gemeinsam Veränderungen gestalten. 

Beteiligung ist für Erwachsene und junge Menschen möglich und wird aktiv 
gefördert
Der Träger stellt sicher, dass die von ihm betreuten Erwachsenen, Kinder und 

Jugendliche sowie die jungen Menschen mit ihren individuellen Möglichkeiten 

an Partizipationsprozessen teilhaben können. Die sozialpädagogischen Fachkräfte 

 reflektieren in Bezug auf die Klienten Faktoren, die den Partizipationsprozess fördern 

sowie behindern können, und reagieren auf diese entsprechend. Unterschiedliche 

Bedürfnisse je nach Alter, Geschlecht, ggf. Behinderung, sozialer, kultureller oder 

ethnischer Herkunft sowie Bildungsstand werden dabei berücksichtigt. 

 

Die Ziele und Entscheidungen sind transparent 
Alle am Hilfeprozess beteiligten Personen insbesondere auch die Familien, Kinder 

und Jugendlichen, werden bei der Klärung der Ziele des Hilfeprozesses und bei 

der Handlungsplanung sowie deren Umsetzung aktiv beteiligt. Die Ziele werden im 
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Rahmen eines Handlungsplanes dokumentiert, sie sind transparent, nachvollziehbar 

und lassen Raum für ausreichende Offenheit im Beteiligungsprozess, auch im Hin-

blick auf die Ergebnisse. Die Entscheidungen aller Ebenen werden offengelegt. Bei 

längerfristigen Maßnahmen werden Teilziele formuliert. Darüber hinaus werden die 

festgelegten Ziele regelmäßig überprüft und aktualisiert.

Es gibt Klarheit über Entscheidungsspielräume
Partizipation ist zu verstehen als ein Sammelbegriff der verschiedenen Arten und 

Formen der Beteiligung in Form von Information, Mitsprache, Mitbestimmung und 

Mitwirkung. Mit den beteiligten Eltern, Kindern und Jugendlichen wird bei Beginn 

des Hilfeprozesses geklärt, wie viel Einfluss sie innerhalb des Partizipations prozesses 

nehmen können und wie vonseiten der sozialpädagogischen Fachkraft des Freien 

Trägers die Möglichkeiten ihrer Einflussnahme auf den Hilfeprozess und die Ziel-

erreichung gesehen wird. Die Eltern sowie die jungen Menschen erhalten damit 

Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Einflussnahme. 

Die Informationen sind verständlich 
Der Träger stellt sicher, dass eine umfassende und für die jeweilige Zielgruppe 

verständliche Information über die Beteiligungsrechte und -angebote für Erwachse-

ne, Kinder und Jugendliche erfolgt. Hierzu kann der als Anhang für Adressatinnen 

dem Handlungskonzept „Partizipation in der stationären Kinder- und Jugendhilfe” 

–  Ergebnisse aus dem Projekt des Bundesfachverbands Unbegleitete Minderjährige 

Flüchtlinge e.V. beigefügte Text „Partizipation – ein schweres Wort einfach erklärt” 

herangezogen werden. Der Text ist neben Deutsch in Arabisch, Dari, Franzö-

sisch, Englisch, Russisch, Somali und Vietnamesisch übersetzt. Geschäftsführung, 

Teamleiter/-innen und Mitarbeiter/-innen des Trägers interessieren sich ernsthaft 

für die Interessen der Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen und setzen sich mit 

ihnen auseinander. Kinder und Jugendliche müssen merken, dass ihre Meinungen 

ernst genommen werden.

Die Methoden im Partizipationsprozess sind zielgruppenorientiert
Die in Beteiligungsverfahren eingesetzten Methoden entsprechen dem Entwicklungs- 

und Bildungsstand der jeweiligen Zielgruppe. Die Methoden werden so gewählt, dass 

sie Zugangsmöglichkeiten eröffnen und nicht durch Einseitigkeit (z.B. ausschließlich 

über Sprache und Schrift) zur Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen beitragen. 

Die eingesetzten Methoden dienen dazu Erwachsene, Kinder und Jugendliche zum 

aktiven Handeln anzuregen und zu befähigen. Nachfolgende Methoden kommen 

u.a. zum Einsatz:
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•	 Gemeinsame	Arbeit	mit	Zielkarten

•	 Familienrat

•	 Familienwerkstatt

•	 Familiengespräche

•	 Elterncoaching

•	 Einsatz	von	Video	Home	Training

•	 Hauskonferenz	(stationär)

Die Geschäftsführung stellt die Möglichkeit einer Qualifizierung im Bereich der 

 unterschiedlichen Methoden für die Mitarbeiter/-innen sicher.

 

Die Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt
Die sozialpädagogischen Fachkräfte des Trägers wirken darauf hin, dass konkrete 

Ergebnisse und Entscheidungen aus dem Beteiligungsprozess zeitnah umgesetzt 

werden. Falls eine Umsetzung nicht oder nur teilweise erfolgen kann, müssen hierfür 

nachvollziehbare Gründe vorliegen, die den Beteiligten umfassend und verständlich 

vermittelt werden.

Die Beteiligten werden für Partizipation qualifiziert
Die am Partizipationsprozess beteiligten Fachkräfte werden ggf. unter Einbeziehung 

weiterer Akteure (Eltern, Kinder, Jugendliche, Casemanagement) regelmäßig quali-

fiziert. Insbesondere geht es darum, sich mit der eigenen Rolle im Partizipations-

geschehen auseinanderzusetzen, eine partizipationsfördernde Haltung zu entwickeln 

und Partizipationsmethoden kennenzulernen.

Das Engagement wird durch Anerkennung gestärkt

Das Engagement aller Beteiligten, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, erfährt 

durch den Träger besondere Wertschätzung und Anerkennung. 
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2.3 Handlungsfelder im Beteiligungsprozess

2.3.1 Handlungsfelder für Kinder- und Jugendliche 
In Beteiligungsverfahren werden auf der Grundlage der Hilfeplanung bzw. des Hand-

lungsplanes Themen behandelt, die für Kinder und Jugendliche bedeutsam sind. 

Diese	können	ihr	unmittelbares	Lebensumfeld	betreffen,	aber	auch	übergeordnete	

Fragestellungen. Die Beteiligung kann exemplarisch in folgenden Handlungsfeldern 

erfolgen:

Alltagsgestaltung

•	 Einkaufen	

•	 Essen/Kochen

•	 Zimmer-	und	Wohnraumgestaltung

•	 Taschengeldeinteilung

•	 Freizeitgestaltung

•	 Auswahl	und	Einkauf	von	Bekleidung

Regeln des Miteinanders

•	 Hausregeln	innerfamiliär	und	im	Gruppensetting

•	 Aufgaben/Funktionen

•	 Beschwerdeverfahren	(siehe	Ziff.	3.	Beschwerdemanagement)

Hilfeprozess

•	 Beteiligung	an	der	Zielerarbeitung

•	 Teilnahme	an	Hilfeplanung/am	Handlungsplan

•	 Mitwirkung	an	der	Berichterstattung

•	 Lehrergespräche

•	 Familiengespräche

2.3.2 Handlungsfelder für Eltern 
Hilfeprozess

•	 Beteiligung	an	der	Zielerarbeitung

•	 Teilnahme	an	Hilfeplanung/am	Handlungsplan

•	 Mitwirkung	an	der	Berichterstattung

•	 Lehrergespräche

•	 Familiengespräche

Beteiligung an wichtigen Entscheidungen

•	 Beteiligung	im	Alltag

•	 Beteiligung	im	Umgang	mit	Behörden	und	Kooperationspartnern	(Ärzte,	Schulen,	

Ämter)
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2.4 Evaluation: Meilensteine der Entwicklung einer parti-
zipatorischen Haltung

Weil eine Kultur der Partizipation schwer messbar ist, beabsichtigt der Träger 

 Meilensteine der Umsetzung in einem Zeitplan festzuhalten sowie Kriterien zur 

Messung der Umsetzung aufzustellen. 

3. Beschwerdemanagement

3.1. Vorbemerkung

Das Recht auf wirksame Beschwerde wird in Art. 13 der Europäischen Menschen-

rechtskonvention und im Art. 17 des Grundgesetztes besonders hervorgehoben. 

Darüber hinaus wurde in den Empfehlungen zur Aufarbeitung des sexuellen Miss-

brauchs ebenso wie in den Abschlussberichten des Runden Tisches sexueller 

Kindesmissbrauch und des Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er 

Jahren die Notwendigkeit von Beschwerdeverfahren in Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe und die Schaffung unabhängiger einrichtungsexterner Beschwerde-

möglichkeiten hervorgehoben. 

Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Eröffnung einer Jugendwohn-

gruppe im Mai 2017 hat der Träger im Rahmen der bereits oben genannten Fach-

tagung Beschwerdemöglichkeiten thematisiert und Beschwerdewege aufgezeigt.

Die Familien bzw. jungen Menschen werden angeregt, ihre Beschwerden bzw. ihren 

Verbesserungsvorschlag zu äußern. Sie erhalten Unterstützung in der Formulierung 

ihrer Bedürfnisse, Probleme, Unzufriedenheiten und Wünsche und werden aktiv bei 

der	Entwicklung	konkreter	Lösungsschritte	unterstützt.	

Beschwerden werden von den sozialpädagogischen Fachkräften nicht als Angriff 

auf die eigene Person missverstanden, sondern vielmehr als wertvolle Hinweise auf 

die eigene Arbeit sowie ggf. auf die Trägerstruktur. Im Sinne einer kontinuierlichen 

Qualitätsverbesserung werden Beschwerden wertschätzend entgegengenommen. 

Beschwerden werden seitens der beschwerdeführenden Personen nicht immer als 

solche bezeichnet. Es gilt daher, sensibel auf Beschwerden im Gespräch zu achten. 

Beschwerden, die „zwischen Tür und Angel” geäußert werden, sind genau wie 

offiziell eingereichte Beschwerden zu bearbeiten und zu dokumentieren.
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3.2 Worüber kann man sich beschweren?

Es ist sinnvoll und entspricht dem Verständnis des Trägers gegenüber dem Klienten 

keine Eingrenzung von Beschwerdeinhalten vorzunehmen. Eine Eingrenzung kann zur 

Verunsicherung führen, ob die Beschwerde relevant genug sei, dies die richtige Stelle 

sei und ob sich darüber beschwert werden dürfte. Nach Eingang der Beschwerde 

und vor ihrer Bearbeitung ist durch den Träger zu prüfen, inwieweit die Zuständigkeit 

für die Bearbeitung der Beschwerde gegeben ist. In Fällen wo diese nicht vorliegt, 

wird der Klient mit seinem Einverständnis von der Weiterleitung an die zuständige 

Stelle in Kenntnis gesetzt. 

3.3 Beschwerdewege

Wo kann man sich beschweren?
Bei der

•	 Geschäftsführung/päd.	Leitung

•	 Verwaltung

•	 Teamleitung

•	 Sozialpädagogischen	Fachkraft	des	Trägers

•	 Supervisorin

•	 Amt	für	soziale	Dienste/Jugendamt	(Leitung/Casemanagement)

•	 Landesjugendamt

•	 BeBeE	–	Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen

Stationär:

•	 Bezugsbetreuer

•	 Gruppenkonferenz

•	 Gruppensprecher

•	 Briefkasten	(anonym)

•	 Sowie	die	oben	genannten	weiteren	Personen/Organisationen

3.4 Bearbeitung und Abläufe

3.4.1. Wo kann man sich beschweren?
Beim Träger sind folgende Beschwerdewege möglich:

Trägerinterner Beschwerdeweg

•	 Persönlich/telefonisch	bei	den	o.g.	Ansprechpartnern	bzw.	in	der	Gruppenkonferenz	

(stationär), 

•	 Schriftlich	auf	vorgefertigten	Formularen,	auch	in	der	jeweiligen	Muttersprache
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•	 Anonym	

•	 Medial	(Online-Fragebogen,	E-Mail,	WhatsApp)

Externer Beschwerdeweg

•	 Supervisor/-in

•	 Landesjugendamt

•	 BeBeE	–	Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen

3.4.2 Wie werden die Beschwerden bearbeitet?
Nach Eingang der Beschwerde beim Träger werden folgende Prüf- und Arbeits-

schritte durchlaufen:

Zuständigkeitsklärung

•	 Fallen	die	Inhalte	der	Beschwerde	über	Missstände	/Anliegen	in	den	Verantwor-

tungsbereich des Trägers und können diese von ihm wirksam bearbeitet werden? 

•	 Bei	Nichtzuständigkeit:	Weiterleitung	an	die	zuständige	Organisation/Institution.	

•	 Anonyme	Beschwerden	werden	 in	Dienstbesprechungen	bzw.	Teamsitzungen	

eingebracht und die Thematik der Beschwerden soweit wie möglich einer Klärung 

bzw.	Lösung	zugeführt.	

•	 Die	Person,	die	die	Beschwerde	annimmt	leitet	diese	an	die	Geschäftsführung/päd-

agogische	Leitung	weiter,	diese	klärt	die	weitere	Zuständigkeit	in	der	Bearbeitung.	

Die Weiterleitung und die Zuständigkeit in der Bearbeitung ist zu dokumentierten, 

um klare Zuständigkeiten sicherzustellen.

Weitere Klärungsschritte

•	 Wer	wird	an	der	Klärung	der	Beschwerde	beteiligt?

•	 Welche	Schritte	zur	Lösung	werden	unternommen?	(Welche	Instanz	ist	für	welche	

Themen zuständig?) 

•	 In	welcher	Form	wird	die	Beschwerde	bearbeitet?	(Einzelgespräche/gemeinsame	

Gespräche/schriftliche Stellungnahme etc.)

 Gruppeninterne Beschwerden (stationäres Angebot/Betreutes Jugendwohnen) 

können in der Gruppenkonferenz, in Einzelgesprächen und im Kreis der Beteiligten 

bearbeitet werden.

Bearbeitungszeitraum

Die Beschwerde wird innerhalb von 10 Tagen bearbeitet und der beschwerde-

führenden Person eine Rückmeldung über den Bearbeitungsstand gegeben. Soweit 

die Bearbeitung nicht innerhalb von 10 Tagen erfolgen kann, erhält die beschwerde-

führende Person eine Zwischenmitteilung/Sachstandsmitteilung.
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3.4.3. Umgang mit Beschwerden und den Beschwerdegebenden
•	 Die	Beschwerdegebenden	haben	das	Recht	und	die	Pflicht,	die	Lösung	mitzu-

gestalten.

•	 Bei	Beginn	der	Leistung	(ambulant/teilstationär)	durch	den	Träger	Balance	GmbH	

bzw. bei Aufnahme in der Jugendwohngruppe werden die Klienten über Rechte, 

Pflichten, Partizipation und Beschwerdemöglichkeiten beim Träger und bei den 

externen	Beschwerdestellen	(Bremer	Beratungsbüro	für	Erziehungshilfen,	Landes-

jugendamt, Jugendamt) in altersentsprechender Sprache aufgeklärt. Die relevan-

ten	Kontaktdaten	werden	den	Leistungsberechtigen	(Familien/Junge	Menschen)	

zugänglich gemacht. 

•	 Die	Erstellung	einer	Broschüre	für	Kinder	und	Jugendliche	zum	Thema	Rechte,	

Beteiligung und Beschwerde ist in der Planung.

•	 Der	Umgang	mit	Beschwerden	und	Beschwerdeführenden	erfolgt	in	einer	positi-

ven, wertschätzenden und akzeptierenden Einstellung. Beschwerden werden mit 

angemessener Ernsthaftigkeit behandelt und bearbeitet. 

•	 Die	Bewertung	über	 die	 Lösung	 (einvernehmlich	 gelöst/nicht	 einvernehmlich	

gelöst/ungelöst) obliegt am Ende der Beschwerdebearbeitung der beschwerde-

führenden	Person.	Diese	wird	befragt	inwiefern	sie	mit	der	Lösung	einverstanden	

bzw. zufrieden ist und ob sie ggf. weiteren Handlungsbedarf sieht.

4. Dokumentation und Evaluation

Die	Beschwerden	und	deren	Lösung	werden	auf	einem	Formblatt	dokumentiert,	

bei der Geschäftsführung gesammelt und einmal jährlich evaluiert mit dem Ziel, die 

sich aus den Beschwerden ergebenden Mängel und Fehler abzustellen. Gleichzeitig 

können möglicherweise Qualifizierungsbedarfe von Mitarbeiter/-innen in der Zusam-

menarbeit mit den Jungen Menschen und den Familien besser erkannt und darauf 

mit entsprechenden Maßnahmen reagiert werden. Die Auswertung erfolgt in einem 

Gremium, welches sich zusammensetzt aus der Geschäftsführung/pädagogischen 

Leitung,	den	Teamleitungen	und	ggf.	weiterer	Experten.

Delmenhorst/Bremen den 31.05.2017
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BALANCE	GmbH

Außer der Schleifmühle 84

28203 Bremen

Tel. 0421/ 64 92 27 48

BALANCE	GmbH

Düsternortstr. 81

27755 Delmenhorst

Tel. 04221/ 983 34 34

www.diebalancefinden.de


